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Gesel}e und \Terordnungen 

Ungarn 

Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenteilen. Auszug der

wichtigsten Bestimmungen arus den Verordnungen 
Nr. 103/1951 - MT - 18 055/1951 - FM - u. 11/1955 
- FM -. zusammengestellt vom Ungaris·chen Pflan-
zenschutzidiens,t. 1958. 1 ) (Fortsetzung) 

Die phytosanitäre Untersuchung auf Freisein der einzelnen 
Pflanzenarten von gefährlichen Pflanzenkrankheiten und -schäd
lingen hat auf Grund von Abs. B der Anlage zur Verordnung 
Nr. 18055/1951 - FM - sowie Unterabschn. 1 der Verord
nung Nr. 11/1955 nach den nachstehenden Richtlinien zu er
folgen: 
H ü 1 s e n f r ü c h t e mijssen frei sein von 

Pseudomonas medicaginis var. phaseolicola - Fettflecken
krankheit der Bohne, 
Xanthomonas phaseoli - Bohnenbrand, 
Corynebacterium flaccumfaciens - Bakterielle W elkekrankheit 
der Bohne; 
Befall bis zu 3 % wird zugelassen; 
Acanthoscelides obtectus - Speisebohnenkäfer; eine Be
gasungsbescheinigung ist beizufügen; 
Bruchus pisorum - Gemeiner oder Grnßer Erbsenkäfer und 
andere Hülsenfruchtkäfer; Befall mit lebenden Käfern bis 
zu 3 % wird zugelassen. Bei Feststellung lebender Käfer ist 
die Desinfektion obligatorisch. 

R e i s, W e i z e n  und M a i s : 
Calandra ornae - Reiskäfer 
Calandra granaria - Gemeiner Kornkäfer, 
Befall bis zu zwei lebenden Käfern je kg ist zulässig. Bei 
Feststellung lebender Käfer ist die Desinfektion obligatorisch. 

G e m ü s e - und Z i e r p f l a n z e n müssen frei sein von 
Pseudomonas hyacinthi - Gelber Rotz, Gelbfäule, 
Botrytis tulipae - Grauschimmelkrankheit, ,,Tulpenfeuer". 

Z i t r u s f r ü c h t e und - p f 1 a n z e n müssen frei sein von 
verschiedenen Schildlausarten( Lepidosaphes, Chrysomphalus); 
bei Früchten wird ein Befall bis zu 5 % zugelassen; 
Ceratztis capitata - Mittelmeerfruchtfliege; 
Xanthomonas citri - Zitruskrebs. 

0 b s t b a u m s e t z 1 i n g e müssen begleitet sein von: 
einer Bescheinigung des Ursprungslandes, daß die Setzlinge 
aus einer virusfreien Baumschule stammen; 
einer Bescheinigung des Absenders, daß die Sendung mit 
Blausäure begast worden ist. 

1) ( Amtl. Pfl:. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F„ Bd. XII, H. 2, 
s. 91) 

B I i n d - und W u r z el r e b e n 
Der Absender hat zu bescheinigen, daß die Sendung mit · 
Blausäure begast worden ist. 

S c h n i t t b l u m e n  o h n e  W u r z e l n  u n d  E r d e
Schnittblumen sowie wildwachsende Blumen ohne Wurzeln 
und Erde, auch in Sträußen und Kränzen, können nur mit 
einem Zeugnis eingeführt werden, aus dem das Freisein von 
gefährlichen Krankheiten und Schädlingen hervorgeht. Dieser 
Vorschrift unterliegen nicht Schnittblumen, deren Menge 
nicht über die hinausgeht, die von einer Person auf der 
Reise mitgenommen werden kann. 

Blüh e n d e  P f l a n z e n  m i t  W u r z e l n
Für die Einfuhr von blühenden Pflanzen mit Wurzeln gelten 
die Vorschriften, die· bei Setzlingen und sonstigen lebenden 
Pflanzen und Pflanzenteilen anzuwenden sind. 

G e s u n d h e i t s z e u g n i s  f ü r  d i e  A u s f u h r  v on 
P f  1 a n  z e n n a c h  U n g a r n  1) 

Növenyegeszsegügyi bizonyitvany külföldröl behozott 
szallitmany hoz 

Der unterzeichnete Pflanzenbeschausachverständige bescheinigt, 
A Növenyvedelmi Szolgalat alulirott vizsgal6közege igazolja, 
daß die unten beschriebene Sendung untersucht und gemäß der 
hogy az alabb reszletezett szallitmanyt megvizs galta es azt a 
Verordnung Nr. M. T. 103/1951 sowie der dazu ergangenen 
103/1951 M. T. sz. rendeletben es annak vegrehajtasi 
Durchführungsbestimmungen frei von gefährlichen Pflanzen
utasitasaban felsorolt veszelyes növenyi kar tevöktöl mentesnek 
krankheiten und -schädlingen befunden worden ist. 
talaltra ezert behozatalat engedelyezi. 
Zusätzliche Erklärung: 
Egyeb megj egyzes: 

Beschreibung der Sendung 
A szaliitmany leirasa 

Name und Anschrift des Absenders: . 
A felad6 neve es cime: . 
Name und Anschrift des Empfängers: 
A cimzett neve es cime: . 
Art der Sendung (Postpaket, Stückgut, Eisenbahnwaggon, 
Schiff usw.) : 

1) (Gemäß § 13 Abs. (2) der Verordnung Nr. 18.055 vom 3. Juni 1951 
betr. Durchführung der Pflanzenquarantäne (Beilage Nachricl:»enblatt 
1954, H. 7 u. 8, S. 27-30) genügt die Angabe des deutschen Wort
lautes.) 
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A sza!litmany neme: (postacsomag, darabaru, vasuti kocsi, 
haj6 stb.), 

Inhalt der Sendung: 
A szallitmany tartalma: 
Ursprungsort 
A szarmazas helye: 
Gewicht der Sendung, 
A szallitmany sulya: . 
Anzahl und Art der Packstücke, evtl Anzahl der Pflanzen, 
A szallitmany darabszama, csomagolas neme, novenyek szama: 
Kennzeichen der Packstücke: 
A szallitmany csomagolasanak j ele: . 
Zeichen des Transportmittels (z. B. Waggon-Nr,)· 
A szallit6eszköz j elzese (pi. vagonszam): 
Datum der Untersuchung: 
A vizsgalat elvegzesenek es az igazolvany kiallitasanak idej e: 

Dienstsiegel) 
P. H 

den . . 19 . 

(Unterschrift des amtlichen Sachverständigen) 
(vizsgal6közeg alairasa). 

Algerien 

Einfuhr von Pflanzen, Pflanzenteilen und Pflanzen
erzeugnissen, die von der San-Jose-Schildlaus befal 
len werden können. Erlaß des Genera:Lgouve,rne;urs 
in Algerien vom 30. Juli 1953.1) 

Artikel 1 
Artikel 3 des Erlasses vom 13. März 194 72) in der Fassung 

des Erlasses vom 22. Dezember 19522) wird wie folgt ergänzt, 
,.Andere als die im vorstehenden Absatz genannten Gewächs

hauspflanzen werden bei ihrem Eintreffen untersucht und nur 
begast, wenn Befall festgestellt wird." 

Artikel 2 
Der Generalsekretär des Generalgouvernements Algerien, 

der Zolldirektor von Algerien sowie der Leiter des Pflanzen
schutzdienstes sind, jeder in seinem Bereich, mit der Durch
führung dieses Erlasses beauftragt, der im „Journal Officiel" 
veröffentlicht wird. 

Algier, den 30. Juli 1953. 
Für den Generalgouverneur 
Für den Generalsekretär der Regierung 
Der Stellvertretende Generalsekretär 
für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(Übersetzung aus „J ournal Officiel de l' Algerie", Teil I, 
Nr. 62 vom 4. August 1953.) 

Tunesien 

Verzeichnis der· für die Pflanzenkulturen gefährli
chen Krankheiten und Schädlinge. Verlrügtung des. 
Generaldirektors ·für LandiWir1Jschaft Handel und 
Kofon,is,a:tlion vom 26. jiuli 1932 in d�r Fassung der 
Verfügung vom 20. Oktober 1934, 20. November 1948, 
9. November 1949 und 26. November 1953.a) 

Auf Grund des ,Dekrets vom 11. Juli 1932 betr. Pflanzen
schutzbestimmungen, vor allem Artikel 1 dieses Dekrets, ordnet 
der Generaldirektor für Landwirtschaft, Handel und Koloni
sation folgendes an: 

1) (Amt!. Pf. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., Bd. XI, H. 2, 
s. 97) 

') (Beilage Nachrichtenblatt 1956, H. 10, S. ;39) 
3) Amt!. P/1. Best. d. Biologischen Bundesanstalt N.F. Bd. XII, H. 1, S. 44) 
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Artikel 1 
Das Verzeichnis der für die Pflanzenkulturen gefährlichen 

Krankheiten und Schädlinge, auf die sich die durch das Dekret 
vom 11. Juli 19322) erlassenen Schutz- und Abwehrmaßnahmen 
erstrecken, \\'ird wie folgt festgesetzt: 

1, Pflanzliche Schädlinge 

Bacillus amylovorus -Bakterienbrand, Feuerbrand (Obstbäume) 
Corynebacterium sepedonicum � Batkterienringfäule der Kar

toffel 
Cuscuta aegyptiaca - (Alexandrinerklee) 
Deuterophoma tracheiphila - Erreger der Mal-Secco-(Welke-) 

Krankheit (Citrus)
Endothia parasitica -Rindenkrebs der Edelkastanie (Kastanien) 
Neocosmospora vasinfecta - (Dattelpalme) 
Pseudomonas citri - Citruskrebs (Citrus)
Synchytrium endobioticum - Kartoffelkrebs (Kartoffeln) 

2. Tierische Schädlinge

Aleurodes citri - Citrus-Mottenschildlaus ( Citrus) 
Anthonomus grandis - .Mexikanischer Baumwollkapselkäfer 

(Baumwollpflanzen) 
Aspidiotus permciosus - San-Jose-Schildlaus (Citrus und ver-

schiedene andere Pflanzen) 
Anthonomus vestitus - (Baumwollpflanzen) 
Ceroplastes sinensis (Citrus) 
Chrysomphalus aonidum (Citrus und verschiedene andere 

Pflanzen) 
Chrysomphalus dictyospermi - (Citrus und verschiedene andere 

Pflanzen) 
Diaspis pentagona - Mandel- oder Maulbeerschildlaus (Maul

beerbäume) 
Doryphora (Leptinotarsa) decemlineata - Kartoffelkäfer 

(Kartoffeln) 
Heterodera rostochiensis - Kartoffelnematode ( Kartoffeln) 
Iridomyrmex humilis - Argentinische Ameise (alle Pflanzen-

kulturen) 
Margarodes vitium - (Weinstock) 
Mytilaspis (Lepidosaphes) gloveri - (Citrus)
Pectinophora gossypiella - Roter Baumwollkapselwurm 

(Baumwollpflanzen) 
Phthorimaea operculella - Kartoffelmotte (Kartoffeln) 
Pseudococcus filamentosus - Albizzia-Wollaus (Citrus, Wein

stock) 

3. Virus- und virusähnliche (,,virus�.formes,")
K1rnmk!heiwn 

Infektiöse Abbaukrankteiten an Citrus (Quick Decline -
Citrusabbau; Tristeza - Tristeza-Krankheit; Graft Incom
patibility - Pfropfreis-Unverträglichkeit). 
(Ubersetzung aus „Journal officiel" vom 10. September 1932, 

6. November 1934, 18. November 1949, 27. November 1953
und eines Sonderdrucks.) 

Pflanzliche Erzeugnisse, die keinen Einfuhrbeschrän
kungen unterliegen. Verfüg,un,g vom 26. Juli 1932 in 
der Fass1Ung der VeTfüg,un1g vom 8. Oktober 1932, 26. 
Dezember 1933, 15. Oktober 19'34, 10. Derziember 1934, 
7. Januar 1947, 5. Derziember 1947, 2:7. November 1952
und 10. JIUJlli. 1953.1)

Auf Grund des Dekrets vom 11. Juli 1932 über Pflanzen
schutzmaßnahmen, vor allem Artikel 9 dieses Dekrets, verfügt 
der Generaldirektor für Landwirtschaft, Handel und Kolo
nisation: 

Einziger Artikel 
Abweichend von den Vorschriften in Artikel 4 des Dekrets 

vom 11. Juli 1932 wird bis auf weiteres die Einfuhr folgender 

') (nicht veröffentlicht) 
1) (Amt!. P/1. Best. d Biologischen Bundesanst�lt N. F., Bd. XII, H. 1. 

s. 46) 



Pflanzenerzeugnisse und Pflanzenteile ohne Beibringung eines 
Gesundheitszeugnisses und ohne phytosanitäre Untersuchung 
zugelassen: 

1. Sämereien aller Art mit Ausnahme von Trifolium
alexandrinum (Alexandrinerklee);

2. frische Freiland- und Treibhausfrüchte, soweit sie nicht
aus folgenden Ländern stammen oder herkommen, in
denen das Vorkommen der San-Jose-Schildlaus · ( Aspi
diotus · perniciosus) festgestellt worden ist-: Argentinien, 
Australien, Chile, China, Deutschland (Bundesrepublik),
Frankreich, Hawaii (Inseln), Italien, Japan, Kanada,
Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal. Rumänien,
Schweiz, Spanien, Südafrikanische Union, Ungarn, Ver
einigte Staaten von Amerika;

3. frisches Gemüse, soweit es nicht nach der Reblausgesetz
gebung verboten ist;

4. frische Schnittblumen.
(Übersetzung aus „Journal Officiel" vom 10. September 1932, 

22. Oktober 1932, 5. Januar 1934, 23. Oktober 1934, 21. De
zember 1934 und von Sonderdrucken.) 

Brasilien 

Bedingungen für die Einfuhr einiger Grasarten 
(Gramineae). Vero:t'dnung Nr. 508 vom 6. September 
1943.1) 

Der Staatsminister erläßt auf Vorschlag der Pflanzensclmtz
abteilung und auf Grund der Vollmachten, die ihm durch 
Artikel 2 der durch Verordnung Nr. 24. 114 vom 12. April 
1934 gebilligten Pflanzenschutzvorschriften erteilt sind, fol
gende Bestimmungen: 

Artikel 1 
Die Einfuhr von Kolben, Ahren, Blättern und Rispen von 

Mais (Zea mays), Gemeiner Mohrhirse ( Andropogon sorghum),
Sudangras (Andropogon sorghum sudanensis), Johnsongras 
( Andropogon sorghum halepensis), Negerhirse (Pennisetum
spp.), Teosinte (Euchlaena luxurians) und Hiobstränengras 
( Coix lacryma) sowie deren Abarten aus allen Ländern ist 
verboten, sofern das Ursprungs- und Gesundheitszeugnis- nicht 
eine Erklärung enthält, daß diese Pflanzen oder Pflanzenteile 
aus einer Gegend stammen, die frei vom Maiszünsler (Pyrausta 
nubilalis Hbn.) ist: 

§ 1 
Stroh und Stengel der Gemeinen Mohrhirse für Industrie

zwecke können von der obenerwähnten Erklärung befreit wer
den, wenn für sie eine Entseuchungsbescheinigung vorliegt. 

§ 2
Wenn für die in § 1 genannten Pflanzenteile keine Ent

seuchungsbescheinigung vorliegt oder diese nicht volle Ge
währ dafür bietet, muß die Desinfektion im Ankunftshafen 
stattfinden, sofern dort entsprechende, ordnungsgemäß ausgc
nistete Einrichtungen bestehen. Andernfalls werden die in Rede 
stehenden· Erzeugnisse sofort von der Pflanzenschutzabteilung 
beschlagnahmt und vernichtet. 

Artikel 2 
Von der Vorschrift der Erklärung gemäß vorstehendem Ab

satz sind ebenfalls die Saaten der dort genannten Pflanzenarten 
befreit, wenn sie von Unreinheiten, wie z. B. Rispen, Stroh
teilchen, Mark, Blättern usw., welche Schädlinge enthalten 
können, frei sind. 

Einziger§ 
Werden bei der phytosanitären Einfuhruntersuchung solche 

Unreinheiten festgestellt, so wird die Sendung sofort beschlag
nahmt und vernichtet. 

') (.Amt!. Pli. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., Bd. XI, H. �. 
S. H3) 

Artikel 3 
Artikel 4 der Verordnung vom 19. November 19341) tritt 

gleichzeitig außer Kraft. 
Rio de Janeiro, den 6. September 1943 

Der Landwirtschaftsminister. 
(Übersetzung aus „Didrio Oficial" vom 9. September 1943.) 

Südafrikanische Union 

Verhütung der Einschleppung von Pflanzenschädlin
gen, Pflanzenkrankheiten und Bienenseuchen in die 

Südafrikanische Union sowie deren Ausbreitung in

nerhalb der Union; Regelung der Einfuhr fremdlän

discher Tiere in die Union. Zrusrunmen.famun,g der 
Gesetze. Gesetz N[". 42 von 1957, g.enehmi·� am 10. 

Juni 1957. Im afr'ikan:tischen Text vom Generalstatt
halter unterzeichnet.2) 

Durch Ihre Majestät die Königin, den Senat und das Abge-· 
ordnetenhaus wird folgendes angeordnet, 

1. Begriffsbestimmung

In diesem Gesetz und den dazu ergangenen Ausführungs
bestimmungen - sofern aus dem Inhalt nichts anderes hervor
geht -

(i) bedeutet „D e p a r t m e n t" das Department of Agri
culture, das durch den jeweils an der Spitze stehenden 
Beamten vertreten wird;

(ii) bedeutet „f r e m d 1 ä n d i s c h e T i e r e" alle Tiere 
einschließlich aller Vögel, Reptilien, Insekten oder ande
rer Glieder des Tierreichs, die nicht in der Südafri
kanischen Union heimisch sind oder von dort stammen. 
Dazu rechnen auch die Eier .solcher Tiere, die Eier von 
Vögeln, Reptilien, Insekten und anderer Vertreter des 
Tierreichs, nicht dagegen Vieh gemäß der Definition in 
dem zur Zeit in der Union in Kraft befindlicilen Gesetz
über Viehseuchen;

(iii) bedeutet „H o n i g" in Waben uqd auch geschleuderter,
ebenso teilweise aus Honig bestehende Zubereitungen, 
die der Minister· - auf Grund der Möglichkeit, daß durch 
solche Zubereitung Bienenseuchen übertragen werden 
können - durch eine Bekanntmachung in der „Gazette" 
dem Begriff „Honig" im Sinne dieses Gesetzes unterstellt; 

(iv) bedeutet „P f 1 a n z e n s c h ä d 1 i n g e" alle Insekten 
oder andere wirbellose Tiere, die Pflanzen schädigen;

( v) umfaßt „m a g i s t r a t e" emen besonderen magistrate 
oder seinen Vertreter;

(vQ bedeutet „M i n  i s t  er" den Landwirtschaftsminister; 
(vii) bedeutet „B a u  m s  c h u 1 e" jedes Grundstück, auf oder

in dem Bäume, Sträucher, Weinreben sowie Zier- und
fruchttragende Pflanzen herangezogen werden, und zwar 
sowohl zum Verkauf als auch zu sonstiger Verwendung 
in lebensfähigem Zustand;

(viii) bedeutet „B e s  i t z e r" in bezug auf Ländereien oder 
Grundstücke denjenigen, der jeweils das gesetzliche Recht 
des Besitzes hat, einschließlich des vom Besitzer Beauf
tragten oder jedes anderen, der im tatsächlichen Besitz
der Länderei oder der Grundstücke ist;

(ix) bedeutet „S a c h v e r s t ä n d i g e r" einen Beauftragten 
des Departement, der vom Minister allgemein oder mit 
besonderen Aufgaben gemäß diesem Gesetz schriftlich 
betraut wurde; 

(x) bedeutet „P f 1 a n z e" jeden Baum, jeden Strauch oder 
jedes sonstige Gewächs sowie deren Früchte, Blätter, Ab
leger oder Rinde, einschließlich aller lebenden Teile einer 

1) (nicht veröffentlicht; ferner ist der Abschnitt „Mais" in den Vorschriften 
des Pflanzenschutzgesetzes vom 12 . .April 1934 (Beilage Nachrichten-
blatt 1957, H 10. S. 39) zu ergänzen.) 

') (Amt! Pli. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., Bd. XII. H. 2, 

s. 82) 
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Pflanze, gleichgultig ob von ihr getrennt oder mit ihr 
zusammenhängend, und jeden abgestorbenen Teil oder 
jedes Erzeugnis einer Pflanze, die durch Bekannt
machung auf Grund von Artikel 14 dem Begriff „Pflanze" 
unterstellt ist, aber ausschließlich aller Samen, wenn der 
Samen nicht ausdrücklich in diesem Gesetz erwähnt oder 
durch Bekanntmachung auf Grund von Artikel 14 dem 
Begriff „Pflanze" unterstellt ist; 

(xi) bedeutet „P f I an z e n k r a n k  h e i t" eine durch Bak
terien, Pilze oder andere Ursachen hervorgerufene
Krankheit, die Pflanzen schädigt; 

(xii) bedeutet „A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g" eine auf 
Grund dieses Gesetzes zu erlassende oder in Kraft be
findliche Ausführungsbestimmung. 

Kapitel I 

Pflanzenschädlinge und -krankheiten 

2. Registrierung von Baumschulen und Verkauf von
Pflanzen durch sie

3. Besichtigung der Baumschulen - Anordnung der
Quarantäne

'1. Aufhebung der Quarantäne 

5. Entseuchung von Pflanzen

6. Vernichtung kranker Pflanzen

7. Entschädigung

Einfuhr von Pflanzen in die Union 

8. Einfuhr v01f Pflanzen nur über bestimmte
Einlaßstellen 

Niemand darf von Übersee Pflanzen nach der Union auf 
anderem Wege einführen oder einführen lassen als mit der 
Post oder über folgende Einlaßstellen: 

Kapstadt 
Durban 
East London oder 
Port Elizabeth 

bzw. über jede andere Einlaßstelle, die in einer Bekannt
machung des Governor-General über die Zulassung von Ein
laßstellen für Pflanzen in der Gazette genannt ist. 

9. Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen für
bestimmte Pflanzen - Vollständiges Einfuhrverbot

für alle Pflanzen ohne Genehmigung 

(1) Niemand darf von Übersee nach der Union einführen 
oder einführen lassen: 
(a) Eukalyptus, Akazien oder Koniferenpflanzen; 
(b) Pfirsichsteine;
(c) Samen und die Blüten- oder Samenstände aller Arctium

Arten;
(d) Steinobstfrüchte in frischem Zustande, und zwar: Apri-

kosen, Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen und Kirschen; 
(e) alle Opuntia-Arten;

( f) Luzerne, geschnitten, frisch oder getrocknet;
(g) Hibiscus esculentus (Eßbarer Eibisch);
(h) Hibiscus cannabinus (Hanf-Eibisch) außer gerösteter oder 

entrindeter Kenaffaser; 
(i) Baumwollpflanzen, auch wilde, der Gattung Gossypium

oder .Thurberia, andere Pflanzen der Familie Malvaceae

oder Pflanzen der Gattung Bauhinia.
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(2) Niemand darf von Übersee in die Union einführen oder
einführen lassen: 
(a) Weinreben oder andere Pflanzen der Familie Vitaceae;

(b) Zuckerrohr; 
( c) Pflanzen, die zur Kautschukgewinnung angebaut werden;
(d) Teepflanzen;
( e) Baumwollsamen;
( f) Luzernesamen;
(g) Luzernepflanzen oder irgendwelche Teile davon;
(h) Samen von Tabak oder anderen Arten der Gattung 

Nicotiana, 

wenn die Einfuhr nicht von einem Officer überwacht wird unter 
Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, die das Department in 
jedem Fall ':orschreiben kann, und eine Genehmigung gemäß 
Unterabschnitt 3 erteilt wurde. 

(3) Niemand soll Pflanzen irgendwelcher Art ohne eine
schriftliche Genehmigung des Department, die zur Einfuhr 
dieser Pflanzen ausdrücklich ermächtigt, von Übersee in die 
Union einführen oder einführen lassen. Jedoch gelten Früchte, 
Zwiebeln (Knollen), Wurzelknollen, Gemüse, nicht ver
mehrungsfähige Pflanzenteile und Stauden nur dann als Pflan
zen im Sinne dieses Unterabschnittes, wenn dies vom Minister 
durch eine Bekanntmachung in der Gäzette verkündet wor
den ist. 

(4) Die Erteilung der Genehmigung liegt im Ermessen des
Department, das sie unter Auflagen erteilen kann. 

(5) In der Genehmigung kann die Menge der danach ein
zuführenden Pflanzen auf ein Maximum von 10 bewurzelten 
Pflanzen oder 100 Stecklingen je Sorte beschränkt werden. 

(6) Ein Officer kann jede Pflanze, die entgegen den Be
stimmungen dieses Abschnittes eingeführt wurde, mit dem dazu
gehörigen Umhüllungs- und Packmaterial vernichten lassen. 

10. Untersuchung von Pflanzen bei der Einfuhr

(1) Der Officer kann jede von Übersee nach der Union ein
geführte Pflanze mit dem dazugehörigen Pack- oder sonstigen 
Umhüllungsmatedal untersuchen, um festzustellen, ob sie mit 
Pflanzenschädlingen oder -krankheiten behaftet ist; der
Empfänger oder sein Vertreter hat auf Verlangen die V er
packung zu öffnen, um dem Officer die Vornahme der Unter
suchung nach Möglichkeit zu erleichtern. 

(2) Der Officer kann jede Pflanze mit dem dazugehörigen
Umhüflungs- oder Packmaterial desinfizieren oder in einer vom 
Departement vorgeschriebenen Weise anderweitig behandeln 
lassen; der Empfänger o.der sein Vertreter hat die amtlich dafür 
festgesetzten Gebühren zu entrichten und die entsprechenden 
Unkosten zu erstatten. 

(3) Wird die Desinfektion oder anderweitige Behandlung
an einem dafür besonders vorgeschriebenen Ort durchgeführt, 
so darf die Freigabe der Pflanze erst erfolgen, wenn diese Ge
bühr entrichtet und Unkosten an den Officer oder das De
partment erstattet worden sind. 

(4) Jeder, an den eine von Übersee nach der Union einge
führte Pflanzensendung gerichtet ist, hat auf Verlangen eines 
Officer eine Aufstellung mit folgenden Angaben einzureichen: 
a) Name und Adresse des Absenders; 
b) Zahl und Art der Packstücke; 
c) Namen, Mengen, Sorten sowie Qualitätsmarken der Pflan

zen in der Sendung;
d) Herkunftsort jeder dieser Pflanzen.

Wird in der Sendung eine in der Aufstellung nicht ver
zeichnete Pflanze oder eine zwar darin enthaltene, aber unter 
falschem oder irreführendem Namen angegebene Pflanze vor
gefunden, so kann der Officer sie vorbehaltiich der Zustimmung 
des Department vernichten lassen. 

(5) Wer eine Aufstellung,gemäß Unterabschnitt 4 abgibt, die 

in einem wesentlichen Punkte falsch ist, macht sich einer Zu
widerhandlung schuldig. (Fortsetzung folgt) 




